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Windenergiepark bei Grevenbroich, NRW (Foto: C. Bredemann)
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Les Charbonniere – Die Köhler. Darstellung der Holzkohleherstellung in den Vogesen, von Heinrich Gross um 1529

Landschaftsveränderung durch Energiegewinnung
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Brennholzabfuhr mit Pferdegespann, Kupferstich aus V. Hohberg, "Georgia Curiosa oder adeliges Landleben", 1687 
(Quelle: www.ml.niedersachsen.de)
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Bild in der Ausstellung im LVR Industriemuseum  Zinkfabrik Altenberg  „Energiewenden – Wendezeiten“  (Foto: C. Bredemann)
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Kraftwerk und Halden im Ruhrgebiet 2009 (Foto: W. Heidelbach bei Pixabay)
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Braunkohletagebau Garzweiler (Foto: C. Bredemann)
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Reschensee, Südtirol (Foto: Andreas S4 bei Pixabay) / Staudamm Edersee (Foto: C. Bredemann)
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„Vermaisung der Landschaft“  (Foto: P. Di Maria auf Pixabay) / Biogasanlage (Foto: G. Krieseler auf Pixabay)
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Freiland- und Dach-PV (Fotos: F&S Solar / FrauOdilo auf Pixabay)
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Rechtliche Grundlagen nach BNatSchG

§ 14 Eingriffe in Natur und Landschaft 

(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Verände-

rungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen …, die die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich 

beeinträchtigen können.

BVerwG, Urteil v. 27.9.1990 – 4 C 44/8: Eine Beeinträchtigung liegt in jeder 

Veränderung der Landschaftsoberfläche, wenn diese von einem für die 

Schönheiten der gewachsenen Landschaft aufgeschlossenen Durchschnitts-

betrachter als nachteilig empfunden wird.

Was ist eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes??
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Rechtliche Grundlagen nach BNatSchG

§ 15 Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen, Ermächtigung 

zum Erlass von Rechtsverordnungen

(1) Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchti-

gungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. …

(2) Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen … oder 

zu ersetzen … Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn … das 

Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. ...

Auswirkungen „moderner“ WEA auf das Landschaftsbild gelten aufgrund ihrer 

Höhe und weiten Sichtbarkeit i. d. R. als nicht ausgleichbar oder ersetzbar.
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Rechtliche Grundlagen nach BNatSchG

§ 15 Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen, Ermächtigung 

zum Erlass von Rechtsverordnungen

(5) Ein Eingriff darf nicht zugelassen oder durchgeführt werden, wenn die 

Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht … auszugleichen oder zu 

ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei 

der Abwägung … anderen Belangen im Range vorgehen.

(6) Wird ein Eingriff nach Absatz 5 zugelassen oder durchgeführt, obwohl die 

Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht … auszugleichen oder zu 

ersetzen sind, hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten.

… 
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Rechtliche Grundlagen nach BNatSchG

§ 15 Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen, Ermächtigung 

zum Erlass von Rechtsverordnungen

(7) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

wird ermächtigt, … das Nähere zur Kompensation von Eingriffen zu regeln, …

Solange und soweit das Bundesministerium … von seiner Ermächtigung keinen 

Gebrauch macht, richtet sich das Nähere zur Kompensation von Eingriffen nach 

Landesrecht, soweit dieses den vorstehenden Absätzen nicht widerspricht.

Die Bundeskompensationsverordnung (BKompV) konkretisiert die natur-

schutzrechtliche Eingriffsregelung für Vorhaben im Zuständigkeitsbereich der 

Bundesverwaltung. Sie gilt für Offshore-Windparks und deren Kabelanbindung 

an Land, nicht aber für Onshore-Windparks.
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Kompensation durch Ersatzgeldzahlung

Die Berechnung der Ersatzgeldzahlung richtet sich i. d. R. nach Landesrecht; 

weichen zum Teil von den Berechnungsvorgaben des BNatSchG in § 15 (6) ab:

• Eigene Ermächtigungsgrundlagen in Landesnaturschutzgesetzen: 

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

• Ministerielle Erlasse zur konkreten Berechnung des Ersatzgeldes: 

Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen

• Handreichung des Landesumweltamtes: Rheinland-Pfalz

• Keine Regelungen: es gilt Regelung nach BNatSchG (z. B. Saarland)
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Kompensation durch Ersatzgeldzahlung

Berechnungsgrundlagen: 

• Landschaftsbild-Wert im Umkreis der WEA 

(z. B. Bayern, Brandenburg, Niedersachsen, NRW: 15-fache Höhe) 

• Höhe und Anzahl der WEA

• Bau- / Investitionskosten

(z. B. Baden-Württemberg: nach Ausgleichsabgabenverordnung (AAVO)

1-5% der Baukosten)
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• Bis heute kein standardisiertes, einheitliches Verfahren verfügbar

• Verwendete Verfahren ähneln sich hinsichtlich Methodik / Bewertungskriterien

• Grundsätzlich gilt: je höherwertig das Landschaftsbild, desto höher die 

Ersatzgeldzahlung 
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Bewertung des Landschaftsbildes 

Bewertung i. d. R. nach den Kriterien:

- Vielfalt: Menge an erlebbaren Landschaftsbestandteilen / Nutzungsformen

- Schönheit: als visuell wirksame Natürlichkeit / Naturnähe 

(Eigendynamik, spontane Vegetation, Fehlen von technischen Elementen)

- Eigenart: Unverwechselbarkeit / Identität einer Landschaft / Heimatgefühl
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„Schöne“, vielfältige Landschaft im Sinne des Betrachters (Foto: C. Bredemann)
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Landschaft mit hoher Eigenart (Foto: Pixabay)
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• Windenergieerlass NRW (2015): landesweit einheitliche Vorgaben 

• Fachbeitrag des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

(LANUV): flächendeckende Bewertung der Landschaftsbildeinheiten 
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Beispiel Nordrhein-Westfalen

Wertstufe Landschaftsbildeinheit bis zu 2 WEA 3 bis 5 WEA ab 6 WEA

1 sehr gering / gering 100 € 75 € 50 €

2 mittel 200 € 160 € 120 €

3 hoch 400 € 340 € 280 €

4 sehr hoch 800 € 720 € 640 €

Ersatzgeld pro WEA je Meter Anlagenhöhe

Die Höhe des Ersatzgeldes wurde willkürlich festgelegt; NRW liegt damit im 

Mittelfeld vergleichbarer Verfahren anderer Bundesländer.
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Beispiel Nordrhein-Westfalen

Quelle: 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 
(LANUV), Stand 9/2018 
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Beispiel Nordrhein-Westfalen
• Ermittlung der Flächenanteile der einzelnen Landschaftsbildeinheiten (LBE) 

am Untersuchungsraum (zusammengefasst nach Wertstufen)
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Beispiel Nordrhein-Westfalen
• Ermittlung der Flächenanteile der einzelnen Landschaftsbildeinheiten (LBE) 

am Untersuchungsraum (zusammengefasst nach Wertstufen)

• Zuordnung der Preise pro Meter Anlagenhöhe zu den Wertstufen

• Flächengewichtete Mittelung der Preise gemäß Anteil der LBE am 

Untersuchungsraum

• Ersatzgeldberechnung
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Repowering

• Rückbau der alten WEA wird als Teilkompension angerechnet

• Ersatzgeld für alte Anlage wird fiktiv berechnet und von Ersatzgeld für neue 

WEA subtrahiert (s. a. VG Schleswig, Urteil vom 18.08.2009 – 1 A 5/08)

• Ersatzgeld für den Landschaftsbild-Ausgleich ist zusätzlich zu zahlen und nicht 

mit anderen Maßnahmen verrechenbar

• Ersatzgeld ist zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege zu verwenden (§ 15 (6) BNatSchG)

• Umsetzung möglichst in räumlicher Nähe zum Ort des Eingriffs

Verwendung
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Zusammenfassung
• Schon seit dem Mittelalter Landschaftsveränderung durch Energiegewinnung

• Im BNatSchG verankerte „naturschutzrechtliche Eingriffsregelung“ gilt auch 

für das Landschaftsbild 

• Auswirkungen moderner WEA auf das Landschaftsbild gelten i. d. R. als nicht 

vermeidbar, ausgleichbar oder ersetzbar - Ersatzgeldzahlung

• Kein einheitliches Verfahren auf Bundesebene

• Grundlage: i. d. R. Landschaftsbildwert im Umkreis der WEA

• Bewertungskriterien: Vielfalt, Schönheit, Eigenart 

• Verwendung des Ersatzgeldes zweckgebunden

• Umsetzung von Maßnahmen möglichst in räumlicher Nähe zum Eingriffsort

• www.fachagentur-windenergie.de/veroeffentlichungen/publikationen/

http://www.fachagentur-windenergie.de/veroeffentlichungen/publikationen/
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